
GEMEINDE

ffiRUTIztl Gemeinde Bubikon GemeindeDflrnten

Vertrag
über die Zusammenarbeit

der Gemeinde Rüti
mit den Gemeinden Dürnten und Bubikon

im Betreibungskreis Rüti

(gestützt auf $ 2 des Eintührungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs vom 26. November 2007)

Vertragsgemeinden, Sitz und Bezeichnung

Art. {

Die politischen Gemeinden Rüti, Dürnten und Bubikon bilden unter der Bezeichnung Betrei-
bungskrois Rüti auf unbestimmte Zeit einen Betreibungskreis.

Der Beitritt weiterer Gemeinden bedarf einer Vertragsänderung.

Art.2
Sitz des Betreibungsamtes ist die Gemeinde Rüti

Aufgaben und Zuständlgkeiten

Art.3
Das Betreibungsamt Rütierfüllt alle Aufgaben des Betreibungswesens, die den Vertragsge-
meinden nach übergeordnetem Recht zukommen.

Ðie Betreibungsbeamtin oder der Betreibungsbeamte ist gleichzeitig Gemeindeammann der
Vertragsgemeinden.
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Art.4
Der Gerneinderat Rüti ernennt die Betreibungsbeamtin oder den Betreibungsbeamten. Er
ernennt nach vorgängiger Anhörung der Betreibungsbeamtin oder des Betreibungsbeamten die
ordentliche und ausserordentl iche Stellve rtretung.

Die Wählbarkeitsvoraussetzung für die Betreibungsbeamtin oder den Betreibungsbeamten so-
wie die Stellvertretung richtet sich nach $ I EG SðfrXe in Verbindung mit S 2z EG SchKG.

Der Gemeinderat Rüti regelt die Arbeitsverhältnisse. Für Perscínalrecht und Besoldung gelten
die Bestimmungên der Gemeinde Rüti.

Die Festsetzung des Stellenplanes und die Anstellung von Personal erfolgt durch den
Gemeinderat Rüti unter Orientierung der Vertragsgemeinden.

Art.5
Der Geìreinderat Rüti beaufsichtigt das Betreibungsamt gemäss S 6 EG schKG.

Er regelt insbesondere

die Zurverfügungsstellung der erforderlichen Räumlichkeiten und Einrichtungen;
die Festsetzung der Vollkostenrechnung unter Mitsprache aller Vertragsgemeinden;
die Offnungszeiten des Betreibungsamtes.

Rechnungswesen

Art.6
Die Gemeinde Rüti weist den Vertragsgemeinden die auf das Betreibungsamt anfallenden
Kosten und Erlöse im Rahmen einer Vollkostenrechnung aus. Diese entñff nebst den Raum-
kosten auch Querschnittskosten wie Personaladministra-tion, Verwaltung, Führungsunterstüt-
zung, lnfrastruktur, Rechnungswesen nach dem Prinzip der wirkungsori-entierten 

-
Venvaltungsführung. Ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad ist ánzustreben.

Anlagegüter werden durch die Gemeinde Rütiangeschafft und über ihre Nutzungsdauer abge-
schrieben, Die jÉihrlichen Abschreibungen fliesseñ in die Kostenrechnung.

Art.7
Die _Verteilung der aus der Vollkostenrechnung hervorgehenden Nettokosten (Gesamtaufwand
abzügllch Gebührenertråge und nicht anrechenbare Ai¡fwändungen) unter Oeà vei-
tragsgemeínden bemisst sich nach Anzahl Betreibungen bzw. Piänáungen pro Kalenderjahr
und Vertragsgemeinden. Die Gebührenerträge der Vãrtragsgemeinden werden in der
Abrechnung berücksichtigt.

Für Pfëindungen wird der O-fache Aufi^iand verrechnet.

Die Vertragsgemeinden haben je nach Bedarf reilzahlungen zu leisten. Der
Rechnungsausgleich erfolgt mit dem jährrichen Rechnun jsabschluss,
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Die einmaligen Kosten für EDV-Software, Lizenzen, Datenübertragung, Stempel und erstmalige
Personalrekrutierung werden von den Vortragsgemeinden im Verùrsaãherprinzip getragen unã
separât in Rochnung gestellt.

Art.8

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rüti ist für die Rechnungsprüfung
zuständig.

Vertragsänderung, Kündigung

Art.9
Vertragsänderungen bedürfon dor Zustimmung der Gemeinderäte der Vertragsgemeinden.

Die Bezeichnung und Ändorung eines anderen Wahlorgans bedarf der Zustimmung der
Mehrheit der Stimmenden im Betreibungskreis.

Die Änderungen bedtirfen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. l0
D_ie Vertragsgemeinden können den Vertrag unter Eínhaltung einer Kundigungsfrist von 12
Monaten auf Ende eines Kalenderjahres kündigen.

Die Kündigung bedarf der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 11

Für Streitþkeiten zwischen den Vertragsgemeinden aus diesem Vertrag kommen die Bestim-
mungen des Ven¡valtungsrechtspflegegesetzes zur Anwendung.

Schlussbestimmungen

Aî1.12

Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung des Gemeinderates Rüti und der Gemeinderäte Dürnten
und Bubikon sowie nach der Genehmigung durch den Regierungsrat auf den 01, Juli 2010 in
Kraft,

Davon ausgenommen sind die Artikel über das Wahlorgan und die wahlleitende Behörde, die
mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft treten.

Der Gemeinderat Rüti bestimmt den Zeitpunkt der operativen Umsetzung nach Vorgabe der
kantonalen Fachaufsichl.

Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rüti und der Gemeinde Bubikon betr. Stationierung
des Gemeindeammann- und Betreibungsamtes Bubikon im Gemeindehaus Rüti vom 21. März
2006 wird auf den Zeitpunkt der lnkraftsetzung dieses Vertrages aufgehoben.
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Art. 13

Die _Vertragsgemêinden sind verpflichtet, der Gemeinde Rüti auf lnkraftsetzung des Vertrages
die Betreibungsregister sowie die dazugehörigen Verzeichnisse und Belege in ordnungsge-
mässem Zustand zu übergeben,

8630 Rüti, 30. Oktober 2009
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